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Beilage:.3a.1 
zur Sitzung des Sozialausschusses  
am 24.07.2014 

 
 
 

Förderung aus dem „Projekte- und Initiativenfonds“ 
 
 
 
Beratungsgegenstand - Ziele, Inhalt, Konsequenzen 
 
 
1. Ressourcen 
 
Für den „Projekte- und Initiativenfonds“ stehen 2014 Mittel in Höhe von 138.600,00 EUR 
zur Verfügung. 
 
Bisher wurden Förderungen in Höhe von 21.730,00 EUR ausbezahlt, so dass aktuell noch  
116.870,00 EUR zur Verfügung stehen. 
 
Erfolgt eine Förderung entsprechend der vorliegenden Beschlussvorschläge in Höhe von 
5.000,00 Euro stehen für Förderungen aus dem Projekte- und Initiativenfonds für 2014 unter 
Berücksichtigung der reservierten Fördermittel für das Projekt „Laut! Jugend bewegt Stadt“ 
(20.000,00 EUR) noch Mittel in Höhe von 91.870,00 EUR zur Verfügung. 
 
 
2. Organisation und Abwicklung 
 
Die Abwicklung der Zuschüsse einschließlich der Überwachung der Verwendung erfolgt durch 
Ref. V. 
 
 
3. Programme, Instrumente, Maßnahmen 
 Erwartete Ergebnisse, Wirkungen 
 
Im Folgenden wird die Zielrichtung der beantragten Förderungen hinsichtlich der vorgesehenen 
Maßnahmen, deren Finanzierung und erwarteten Ergebnisse, Wirkungen / Zielsetzungen für die 
Bürgerinnen und Bürger bzw. bestimmte Zielgruppen erläutert. 
 
 
 
3.1 Antrag vom Förderverein für soziale und politische Rechte von Flüchtlingen e. V.  
  „Seminar für Flüchtlingsfrauen – was braucht mein Körper, wie halte ich mich ge- 
  sund“   
  

Der Verein fördert und unterstütz Flüchtlingsfrauen durch ein regelmäßig im offenen Ca-
fe in der Villa Leon stattfindendes Beratungsangebot. Fachleute von Stadt, Polizei, 
Rechtsanwälten referieren über Themen wie Frauenrechte oder Frauengesundheit.  
 
An diesem Seminar sollen sich Flüchtlingsfrauen aus verschiedenen Kontinenten und 
Ländern zusammen mit ihren Kindern mit dem Thema Körper und Gesundheit ausei-
nander setzen. Meist wird der Körper „nur“ in dem jeweiligen Schönheitskult betrachtet 
und bewertet. Viele Frauen klagen über Krankheiten und wissen nicht, welche Hilfestel-
lungen möglich sind. Die Referentinnen möchten anhand von theoretischen und auch 
praktischen Beispielen Abhilfe leisten.  
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Die Maßnahme entspricht in der Thematik der 
 

 Leitlinie 4: Armut bekämpfen, Chancen eröffnen 
 

  
 

 Eine einmalige Förderung i. H. v.     5.000,00 EUR 
wird befürwortet. 

 


